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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
der Winter kommt – der erste Schnee ist schon am letzten 
Sonntag gefallen. Die Mitarbeiter unseres Gemeindewerkho-
fes haben die Schneezieler entlang unseres ausgedehnten 
Straßennetzes gestellt. Auch die sonstigen Vorbereitungen 
sind getroff en, so dass wir gerüstet sind. Wir sind gespannt, 
ob wir wieder einmal einen „richtigen Winter“ mit allen Win-
tersportmöglichkeiten erleben dürfen oder wie im letzten Jahr 
wenig Schnee zu erwarten haben. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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TELEFON
Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztl. Notfalldienst  0761-120 120 00

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 
Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht
Felix Huber 0176 2121618
Sozialstation St. Blasien  07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612

Kirchen 
Kath. Pfarramt   07672-534 
Evang. Pfarramt   07672-706 

Recycling-Hof Attlisberg 
Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

APOTHEKE

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.

Samstag, 18. November 2023 
Bären-Apotheke Waldshut, 
Brückenstr. 7, Tel.: 07751 - 9 18 42 33 
  
Sonntag, 19. November 2023 
See-Apotheke Schluchsee, 
Fischbacher Str. 11, Tel.: 07656 - 5 93 
  
Samstag, 25. November 2023 
Engel-Apotheke im E-Center 
WT-Tiengen, Industriestr. 3, 
Tel.: 07741 - 8 09 97 00 
  
Sonntag, 26. November 2023 
Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen, 
Hauptstr. 73, Tel.: 07741 - 6 38 00 

SPRECHZEITEN IM RATHAUS
Gemeindeverwaltung  07672-4819-0 

Öff nungszeiten
Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag   14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr
 

TOURIST-INFORMATION
im Haus des Gastes 07672-48180

Öff nungszeiten
Mo – Fr               09.00 – 12.00 Uhr     
Mo, Di,  & Fr.     14.00 – 16.30 Uhr
Sa                        10.00 – 12.00 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
Diakonisches Werk, 
Waldshut  07751-83040 

Frauen- & Kinderschutzhaus  07751-3553 

Off ene Beratung
„Courage“  07741-8082277

Hospizdienst e.V.          07751-802333 

Anonymes Sorgentelefon 
für Erwachsene  0800-1110111 

Anonymes Sorgentelefon
für Kinder & Jugendliche 0800-1110333 

Pfl egestützpunkt 
Landkreis Waldshut  07751-864252
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Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
28. November 2023.

Am 03. November 2023 verstarb 

Herr Kurt Kürner 
aus Strittberg. Herr Kürner war über Jahrzehnte vielfältig ehrenamtlich in Höchenschwand tätig. Er gehörte von 1984 bis 
1999 und somit 15 Jahre lang dem Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand an. Für die Tourist-Info fungierte er 
als Wanderführer, außerdem kümmerte er sich um die Beschilderung der Wanderwege und um den Wolfspfad. Gene-
rationen von Kindern unserer Gemeinde kannten ihn als engagierten Lehrer an der Grund- und Hauptschule Höchen-
schwand.  

Wir danken ihm für seinen Dienst zum Wohle der Bürger der Gemeinde und werden ihm ein ehrendes Gedenken be-
wahren. 

Für die Gemeinde, den Gemeinderat und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
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Feststellungsbeschluss 2018 Gemeindehaushalt 
Der Jahresabschluss 2018 für den Gemeindehaushalt liegt in der Zeit vom 16.11. – 24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchen-
schwand, 1. OG, Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 
2018 mit folgenden Werten fest: 

EUR 
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 5.678.173,45
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.689.889,15- 
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 988.284,30
1.4 Außerordentliche Erträge 16.981.96
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 38.756,80-
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5 21.774,84-
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 966.509,46
2. Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.890.332,84
2.2 Summe der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.013.170,53-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 877.162,31
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.394.671,00
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.912.592,67-
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 517.921,67-
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 359.240,64
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 591.865,26
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.078.508,11-
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 

(Saldo aus 2.8 und 2.9)
486.642,85-

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
 (Saldo aus 2.7 und 2.10)

127.402,21-

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen

70.754,40

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.618.110,48
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 1.561.462,67
3. Bilanz
3.1 Immaterielles Vermögen 3.588,78
3.2 Sachvermögen 11.595.681,66
3.3 Finanzvermögen 5.977.723,00
3.4 Abgrenzungsposten 13.756,66
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 und 3.5) 17.590.750,10
3.7 Basiskapital 13.261.226,78-
3.8 Rücklagen 988.284,30-
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 2.177.024,33-
3.11 Rückstellungen 17.250,68-
3.12 Verbindlichkeiten 1.083.276,66-
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 63.687,35-
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 17.590.750,10-

  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Feststellungsbeschluss 2019 Gemeindehaushalt  
Der Jahresabschluss 2019 für den Gemeindehaushalt liegt in der Zeit vom 16.11. – 24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchen-
schwand, 1. OG, Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 
2019 mit folgenden Werten fest: 

EUR 
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 5.701.914,75
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.930.187,37-
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 771.727,38
1.4 Außerordentliche Erträge 559,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 29.348,00-
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5 28.789,00-
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 742.938,38
2. Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.532.386,21
2.2 Summe der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.450.900,55-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 1.081.485,66
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 216.666,90
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 377.579,78-
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 160.912,88-
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 920.572,78
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 731.287,11 
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.202.144,15-
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 

(Saldo aus 2.8 und 2.9)
470.857,04-

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
 (Saldo aus 2.7 und 2.10)

449.715,74

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen

508.782,76-

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.561.462,67
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 1.502.395,65
3. Bilanz  
3.1 Immaterielles Vermögen 2.255,45
3.2 Sachvermögen 11.400.447,97
3.3 Finanzvermögen 7.148.552,99
3.4 Abgrenzungsposten 24.297,89
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 und 3.5) 18.575.554,30
3.7 Basiskapital 13.232.437,78-
3.8 Rücklagen 1.760.011,68-
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 2.210.650,08-
3.11 Rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten 1.298.217,15-
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 74.237,61-
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 18.575.554,30-
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Feststellungsbeschluss 2020 Gemeindehaushalt 
Der Jahresabschluss 2020 für den Gemeindehaushalt liegt in der Zeit vom 16.11. – 24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchen-
schwand, 1. OG, Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 
2020 mit folgenden Werten fest: 

EUR 
1. Ergebnisrechnung  
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 5.412.500,14
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.085.233,29-
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 327.266,85 
1.4 Außerordentliche Erträge 112.811,97
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 6.955,06-
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5 105.856,91
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 433.123,76
2. Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.579.366,52
2.2 Summe der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.704.335,29-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 875.031,23
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.093.429,44
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.001.323,06- 
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 92.106,38
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 967.137,61
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.162.670,15
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.391.194,11-
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 

(Saldo aus 2.8 und 2.9)
228.523.96-

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10)

738.613,65

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 69.460,68-
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.502.395,65
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) 669.152,97
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 2.171.548,62
3. Bilanz  
3.1 Immaterielles Vermögen 10.500,04
3.2 Sachvermögen 11.579.160,57
3.3 Finanzvermögen 8.081.757,59
3.4 Abgrenzungsposten 27.475,02
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 und 3.5) 19.698.893,22
3.7 Basiskapital 13.232.437,78-
3.8 Rücklagen 2.193.135,44-
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 2.875.582,36-
3.11 Rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten 1.316.751,71-
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 80.985,93-
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 19.698.893,22-
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1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
  
 das Eigenkapital 1.638.723,45 €   
 die Rückstellungen 27.600,00 €   
 die Verbindlichkeiten 1.287.749,42 € 
  
 den passiven 
 Rechnungsabgrenzungsposten 50.000,00 € 
  
1.2 Jahresverlust -388.301,37 € 
  
1.2.1 Summe der Erträge 600.610,58 € 
    
1.2.2 Summe der Aufwendungen 988.911,95 € 

2. Behandlung des Jahresverlustes 
  
Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 388.301,37 € 
ist aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen   
  
Höchenschwand, 23.10.2023 
Bürgermeisteramt 
gez. Stiegeler, Bürgermeister  
 
 
Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb  
Wasserversorgung   
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2023 wurde der Jah-
resabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung festge-
stellt. 
  
Der Jahresabschluss 2021 liegt in der Zeit vom 16.11 – 
24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchenschwand, 1. OG, 
Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich 
aus. 
  
Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes „Was-
serversorgung“ für das Jahr 2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 des 
Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt: 
  
1. Feststellung des Jahresabschlusses   
  
1.1 Bilanzsumme 2.312.544,58 € 
  
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
  
 das Anlagevermögen 2.011.711,20 €   
 das Umlaufvermögen 300.833,38 €   
  
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf   

 das Eigenkapital 334.338,02 €   
 die empfangenen Ertragszuschüsse 204,00 €   
 die Rückstellungen 7.650,00 €   
 die Verbindlichkeiten 1.970.352,56 €   
  
1.2 Jahresverlust -65.827,70 € 
  
1.2.1 Summe der Erträge 465.348,20 €   
  
1.2.2 Summe der Aufwendungen 531.175,90 €     
  
2. Behandlung des Jahresverlustes   

Der Jahresverlust 2021 in Höhe von 65.827,70 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.   
  
Höchenschwand, 23.10.2023 
Bürgermeisteramt 
gez. Stiegeler, Bürgermeister  

Jahresabschluss 2019  
Eigenbetrieb Breitband 
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2023 wurde der Jah-
resabschluss des Eigenbetriebes Breitband festgestellt. 
  
Der Jahresabschluss 2019 liegt in der Zeit vom 16.11. – 
24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchenschwand, 1. OG, 
Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich 
aus. 
  
Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes „Breit-
band“ für das Jahr 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbe-
triebsgesetzes wie folgt festgestellt: 
  
1. Feststellung des Jahresabschlusses   
  
1.1 Bilanzsumme 612.884,80 € 
  
1.1.1   davon entfallen auf der Aktivseite auf 
  
 das Anlagevermögen 607.279,50 €   
 das Umlaufvermögen 5.605,30 €   
  
1.1.2   davon entfallen auf der Passivseite auf 
  
 das Eigenkapital 59.637,59 € 
  
 die Rückstellungen 7.500,00 € 
  
 die Verbindlichkeiten 545.747,21 €   
  
1.2 Jahresverlust -54.149,36 € 
  
1.2.1 Summe der Erträge 22.629,00 €   
  
1.2.2 Summe der Aufwendungen 76.778,36 € 

2. Behandlung des Jahresverlustes 
  
Der Jahresverlust 2019 in Höhe von  54.149,36 € 
Wird auf neue Rechnung vorgetragen   
  
Höchenschwand, 23.10.2023 
Bürgermeisteramt 
gez. Stiegeler, Bürgermeister  
 
 
Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb  
Kurbetrieb   
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2023 wurde der Jah-
resabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb festgestellt.   
Der Jahresabschluss 2020 liegt in der Zeit vom 16.11. – 
24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchenschwand, 1. OG, 
Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich 
aus. 
  
Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes „Kur-
betrieb“ für das Jahr 2020 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigen-
betriebsgesetzes wie folgt festgestellt: 
  
1. Feststellung des Jahresabschlusses   
  
1.1 Bilanzsumme 3.004.072,87 € 
  
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
  
 das Anlagevermögen 2.164.710,71 € 
 das Umlaufvermögen 839.362,16 € 
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Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung 
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2023 wurde der Jah-
resabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung fest-
gestellt. 
  
Der Jahresabschluss 2021 liegt in der Zeit vom 16.11. – 
24.11.2023 beim Bürgermeisteramt Höchenschwand, 1. OG, 
Waldshuter Straße 2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich 
aus. 
  
Das Ergebnis des Jahresabschlusses Eigenbetrieb Abwasser-
beseitigung für das Jahr 2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Ei-
genbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt: 
  
1. Feststellung des Jahresabschlusses   
  
1.1 Bilanzsumme 7.666.563,61 € 
  
1.1.   davon entfallen auf der Aktivseite auf 
  
 das Anlagevermögen 6.534.547,80 €   
 das Umlaufvermögen 1.132.015,81 €   
  
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
  
 das Eigenkapital -204.864,66 €   
 die empfangenen Ertragszuschüsse 2.615.532,00 €   
 die Rückstellungen 39.099,00 €   
 die Verbindlichkeiten 5.216.797,27 €   
  
1.2 Jahresverlust 38.662,74 € 
  
1.2.1 Summe der Erträge 655.895,97 €   
  
1.2.2 Summe der Aufwendungen 709.641,21 €   
  
2. Behandlung des Jahresverlustes 
  
Der Jahresverlust 2021 in Höhe von 38.662,74 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen 
  
  
Höchenschwand, 23.10.2023 
Bürgermeisteramt 
gez. Stiegeler, Bürgermeister 
 

 
Gemeinde Höchenschwand 
Landkreis Waldshut 

 Satzung zur Änderung der 
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung – AbwS) 
vom 06.11.2023 

  
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Höchen-
schwand am 06.11.2023 folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser-
satzung – AbwS) vom 30.11.2015 beschlossen: 
  

§ 1 
  

§ 42 Absatz 1 und 2 der Abwassersatzung – AbwS wird wie 
folgt neu gefasst: 

§ 42 Abs. 1 und 2 
Höhe der Abwassergebühren 

 
1. Die Schmutzwassergebühr (§ 40) 
 beträgt je m³ Abwasser  3,78 €
  
Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, 
die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, 
beträgt die Gebühr je m³ Abwasser  0,80 € 
 
2. Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) 
 beträgt je m² versiegelte Fläche  0,36 €
  

§ 2 
  
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.   
  
Höchenschwand, den 06.11.2023 
  
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister     
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
 
Gemeinde Höchenschwand 
Landkreis Waldshut 

Satzung zur Änderung der 
Satzung über den Anschluss an 

 die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
 die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
vom 06.11.2023 

  
Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Höchen-
schwand am 06.11.2023 folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 30.11.2015 beschlos-
sen:   
  

§ 1 
  

§ 43 Absatz 1 und 2 der Wasserversorgungssatzung – WVS 
wird wie folgt neu gefasst: 
  
  

§ 43 Abs. 1 und 2 
Verbrauchsgebühren 

 
1. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Was-

sermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr be-
trägt pro Kubikmeter 2,57 Euro.

2. Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr 
pro Kubikmeter 2,57 Euro.
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pe in eine VÖ-Gruppe ist für sie auch aus dem Ergebnis der 
durchgeführten Bedarfsumfrage nicht nachvollziehbar. Bür-
germeister Stiegeler erwiderte, dass die Nachmittage nicht 
genutzt wurden und deshalb die Umwandlung beschlossen 
wurde, weil hier auch der Bedarf besteht. Eine Verlängerung 
der Öffnungszeiten nach 14:00 Uhr ist sowohl personell wie 
auch baulich schwierig umzusetzen, trotzdem ist sich die Ge-
meinde bewusst, dass eine längere Betreuung der Kinder 
wünschenswert wäre. Perspektivisch macht man sich hierüber 
sicherlich Gedanken. 
  
  
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gebühren
a. Beschluss über die Wasserversorgungskalkulation 2024-
2025  
In zweijährigem Rhythmus sind die Gebühren neu zu kalkulie-
ren. Rechnungsamtsleiter Michael Herr trug vor, dass Grund-
lage für die Erstellung der Kalkulation 2024-2025 der Erfolgs-
plan 2023 mit der Finanzplanung für die Jahre 2024-2025 
sowie die aktuelle Anlagenbuchhaltung Stand 31.12.2022 so-
wie die Investitionsplanung bis 2025 sind. 
Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass 
die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt an-
satzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Eine Ge-
winnerzielungsabsicht ist ausgeschlossen. 
Grundlage der Beschlussfassung durch den Gemeinderat ist 
eine schriftliche Kalkulation der kostendeckenden Gebüh-
renobergrenzen. Diese Kalkulation wurde dem Gemeinderat 
mit der Sitzungseinladung übermittelt. Die im Kalkulationszeit-
raum berücksichtigten Betriebsaufwendungen und-erträge 
wurden anhand der Planansätze des Erfolgsplanes 2023 mit 
den Ansätzen für die Jahre 2024 bis 2025 nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen ermittelt. 
In den letzten beiden Jahren waren höhere Unterhaltungs-
aufwendungen mit vielen Wasserrohrbrüchen und massiv ge-
stiegene Energiekosten zu verzeichnen. Um kostendeckend 
wirtschaften zu können, ist eine Gebühr von 2,57 €/cbm zu 
erheben, bisher lag diese bei 2,24 €/cbm netto. Insbesondere 
die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in der Was-
serversorgung mit den großen Maßnahmen Panoramastraße, 
Poststraße und Unterweschnegg hatten ein großes Volumen. 
Gleichzeitig wurde das Strukturgutachten vorgestellt, in dem 
weitere große notwendige Investitionen dargestellt wurden, 
um die Wasserversorgung auch in Zukunft sicherzustellen. 
Ebenso ist damit zu rechnen, dass aufgrund getätigter Investi-
tionen, Energie- und Personalkosten auch die Umlage an den 
Zweckverband Gruppenwasserversorgung steigen wird. 
  
Der Gemeinderat fasste folgende einstimmigen Beschlüsse:   
1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung 
über die Gebührensätze vorgelegten Gebührenkalkulation 
vom Oktober 2023 zu. 
  
2. Die Gemeinde Höchenschwand wird weiterhin Gebühren 
für ihre öffentliche Einrichtung „Wasserversorgung“ erheben. 
  
3. Die Gemeinde Höchenschwand wählt als Gebührenmaßstab 
für die Wasserverbrauchsgebühr weiterhin den Frischwasser-
maßstab. 
  
4. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden 
sowie den Abschreibungs- und Zinssätzen zu. 
  
5. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigten Prognosen und Schätzungen zu. 
  
6. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum für 2024-2025 
(zweijährig) wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, die Gebüh-
renkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu fünf Jahre) 
abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. 

§ 2 
  
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
  
Höchenschwand, den 06.11.2023 
  
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 

 
AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung   
am Montag, 20. November 2023, 19:00  Uhr im
 Rathaus, Sitzungszimmer  
  
TAGESORDNUNG: 
  
1. Bürgerfrageviertelstunde 
  
2. Bekanntgabe von Baugenehmigungen 
  
3. Satzung über die Einbeziehung einzelner Außenbereichs-

grundstücke in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
„Attlisberg“ 

 a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 b) Feststellung des Planungsentwurfs und Beschlussfassung 

über die Auslegung und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

  
4. Bekanntgaben, Verschiedenes 
  
5. Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
  
6. Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung 
    
Die Sitzungsunterlagen können im Internet unter 
Hoechenschwand.ris-portal.de eingesehen werden. 
  
Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. 
Änderungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunk-
ten werden in der Tagespresse bekannt gegeben. 
  
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung eingeladen. 

 
Das Wichtigste aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung  
vom 06. November 2023     
Frageviertelstunde    
Eine Bürgerin aus Attlisberg fragte nach den Perspektiven für 
eine Ganztagsbetreuung in der Kindertagesstätte Höchen-
schwand, da beide Eltern berufstätig sind. Die Abschaffung 
der Nachmittagsöffnung mit der Umwandlung der Regelgrup-
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7. Der Gemeinderat stimmt der Möglichkeit zu, die Belieferung 
der gemeindeeigenen Grundstücke nach den Regelungen der 
Erlaubnis des § 14 der Eigenbetriebsverordnung-HGB bzw. 
der Eigenbetriebsverordnung-Doppik mit einem Preisnach-
lass von 10% zu versehen. 
  
8. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation wird die 
Wasserverbrauchsgebühr für den Zeitraum 01/2024-12/2025 
wie folgt geändert: 
- Wasserverbrauchsgebühr 2,57 €/m³ Frischwasser   
  
b. Beschluss über Änderung der Wasserversorgungssat-
zung   
Aufgrund der Erhöhung des Wasserversorgungsbeitrags ist 
die Satzung entsprechend zu ändern. Rechnungsamtsleiter 
Herr trug den neuen Wortlaut des entsprechenden Paragra-
phen vor. Der Gemeinderat fasstr einstimmig folgenden Be-
schluss: 
  
Der Gemeinderat beschließt die vorgestellte Änderung der 
Wasserversorgungssatzung in § 43.   
  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Gebühren 
a.  Beschluss über Abwassergebührenkalkulation 2024-
2025   
Grundlage der Gebührenhöhe ist eine Kalkulation der kosten-
deckenden Gebührenobergrenzen, die alle zwei Jahre vorzu-
nehmen ist. 
Die im Kalkulationszeitraum berücksichtigten kalkulatori-
schen Kosten wurden anhand der Anlagenbuchhaltung Stand 
31.12.2022 ermittelt. In einer Vorschau der kalkulatorischen 
Kosten wurde die Entwicklung der Abschreibung, Auflösung 
und Verzinsung bei Berücksichtigung der im Kalkulationszeit-
raum geplanten Investitionen dargestellt. Auf der Kostenseite 
der Gebührenkalkulation muss ein Straßenentwässerungsan-
teil abgesetzt werden. Das sind die anteiligen Kosten, die auf 
die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen entfallen. Bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren gilt 
das Kostendeckungsprinzip. Ergibt sich am Ende eines Bemes-
sungszeitraums eine Kostenüberdeckung (Gewinn), so muss 
diese innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgeglichen werden. 
Bei einer Kostenunterdeckung (Verlust), kann dieser nur inner-
halb der folgenden 5 Jahre ausgeglichen werden. 
  
Folgende gebührenrechtliche Ergebnisse werden in der vor-
liegende Gebührenkalkulation zum Ausgleich gestellt: Bei der 
Schmutzwassergebühr eine restliche Kostenunterdeckung 
2018-2019von 36.403 € und ein Anteil Kostenunterdeckung 
2020-2021 mit 26.000 €. 

Die restliche Kostenunterdeckung aus 2020-2021 in Höhe von 
47.310 € wird in der nächsten Kalkulation für 2026 fristgerecht 
zum Ausgleich eingestellt. Bei der Niederschlagswasserge-
bühr wird eine restliche Kostenunterdeckung aus 2018-2019 
mit 4.886 € sowie eine Kostenüberdeckung aus 2020-2021 mit 
14.379 € eingerechnet. 
  
Gründe für notwendige Erhöhung sind auch hier höhere Un-
terhaltsaufwendungen, die gestiegenen Energie- und Perso-
nalkosten, höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen 
aufgrund von Investitionen wie dem Kanalbau Panoramastra-
ße, Poststraße, Unterweschnegg, Kläranlage Heppenschwand. 
  
Der derzeitige Schmutzwassergebührensatz beträgt 3,39 €/
m³, die kostendeckende Gebühr laut Kalkulation liegt bei 3,78 
€/m³. Die derzeitige Niederschlagswassergebühr von 0,34 €/
m² muss zur Kostendeckung auf 0,36 €/m² erhöht werden. 
  
Insgesamt müssen somit die Wasser- und Abwassergebühren 
deutlich erhöht werden und liegen künftig bei 6,35 €/cbm. 
In der Summe wird bei einem durchschnittlichen Wasserver-

brauch von ca. 30 cbm pro Person und Jahr künftig für den 
Verbraucher der Betrag von 22,20 €/Jahr mehr zu zahlen sein. 
  
Der Gemeinderat fasste folgende einstimmigen Beschlüsse:   
1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung 
über die Gebührensätze vorgelegten Gebührenkalkulation 
vom Oktober 2023 zu. 
  
2. Die Gemeinde Höchenschwand wird weiterhin Gebühren 
für ihre öffentliche Einrichtung „Zentrale Abwasserbeseiti-
gung“ erheben. 
  
3. Die Gemeinde Höchenschwand wählt als Gebührenmaßstab 
für die Schmutzwassergebühr die anfallende Schmutzwasser-
menge. Der Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasser-
gebühr ist die angeschlossene bebaute und darüber hinaus 
befestigte Fläche (versiegelte Fläche). 
  
4. Der Gemeinderat stimmt, den in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden 
sowie den Abschreibungs- und Zinssätzen zu. 
  
5. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigten Prognosen und Schätzungen zu. 
  
6. Wie in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, werden die 
verschiedenen Straßenentwässerungsanteile wie folgt ange-
setzt: 
aus den kalkulatorischen Kosten der: 
Mischwasseranlagen 25,0% 
Regenwasseranlagen 50,0% 
Kläranlage 5,0 % 
aus den Betriebsaufwendungen der: 
Mischwasseranlagen 13,5% 
Regenwasseranlagen 27,0% 
Kläranlage 1,2% 
  
7. Den vorgeschlagenen Bemessungszeiträumen für 2024 und 
2025 (jeweils einjährig) wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, 
die Gebührenkalkulationen auf einen längeren Zeitraum (bis 
zu 5 Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. 
  
8. Die ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen bzw. aus-
gleichsfähigen Kostenunterdeckungen aus Vorjahren werden 
in der Kalkulation wie folgt zum Ausgleich eingestellt: 
a) Schmutzwasserbeseitigung 
-  restliche Kostenunterdeckungen aus 2018-2019 in Höhe von 

-36.403 € 
-  anteilige Kostenunterdeckung aus 2020-2021 in Höhe von 

-26.000 € 
b) Niederschlagswasserbeseitigung 
-  restliche Kostenunterdeckungen aus 2018-2019 in Höhe von 

- 4.886 € 
-  Kostenüberdeckung aus 2020-2021 in Höhe von 14.379 € 
  
9. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die 
Gebührensätze der zentralen Abwasserbeseitigung wie folgt 
festgesetzt: 
für den Zeitraum 01/2024 – 12/2024 
- Schmutzwassergebühr 3,78 €/m³ Abwasser 
-  Niederschlagswassergebühr 0,36 €/m² versiegelte Fläche 
für den Zeitraum 01/2025 – 12/2025 
- Schmutzwassergebühr 3,78 €/m³ Abwasser 
- Niederschlagswassergebühr 0,36 €/m² versiegelte Fläche 
  
Bei diesen Gebührensätzen handelt es sich um auf zwei Nach-
kommastellen abgerundete Gebührenobergrenzen. Diese 
Abrundung hat eine zunächst in Kauf genommene Kostenun-
terdeckung zur Folge. Der Gemeinderat behält sich vor, diese 
Kostenunterdeckung zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb 
der fünfjährigen Ausgleichsfrist auszugleichen. 
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Sie haben Interesse? Dann setzen Sie sich gerne mit Frau Zürn, 
Koordinationsstelle Frühe Hilfen, Tel: 07751 – 864345, E-Mail: 
stefanie.zuern@landkreis-waldshut.de oder Bürgermeister 
Stiegeler 07672/48190 rathaus@hoechenschwand.de in Ver-
bindung.  
 
 
Altpapiersammlung   
Am 
  

Samstag, 18. November 2023   
findet in der Gesamtgemeinde eine Altpapiersammlung statt. 
  
Im Ortsteil Höchenschwand sammelt der Sportverein, in den 
Ortsteilen der ehemaligen Gemeinden Amrigschwand und 
Tiefenhäusern die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäu-
sern. 
  
Das Altpapier muss gestapelt und gebündelt (mit Schnur o.ä.) 
sein. Eine Sammlung im Karton ist NICHT möglich!! 

Das Altpapier sollte ab 8.00 Uhr an den Straßenrändern depo-
niert sein.  
 
 
Meldung von Zweitwohnungen für die  
Erhebung der Zweitwohnungssteuer 
Nach der geltenden Zweitwohnungssteuersatzung aus dem 
Jahr 2016 erhebt die Gemeinde eine Zweitwohnungssteuer. 
Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außerhalb 
des Grundstücks seiner Hauptwohnung zu Zwecken des per-
sönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, 
Berufs- und Ausbildungszwecken. 
  
Ob es sich um eine Eigentums- oder Mietwohnung handelt ist 
unerheblich. 
  
Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Aus-
land gelegenen Wohnungen eines Einwohners, die er vorwie-
gend benutzt. 
  
Nach § 6 der Zweitwohnungssteuersatzung ist der betroffene 
Personenkreis verpflichtet, Beginn und Ende der Steuerpflicht 
der Gemeindeverwaltung innerhalb einer Woche anzuzeigen. 
 
 
Sprechstunde mit dem Bürgermeister 
Bürgermeister Stiegeler bietet in 14-tägigem Rhythmus eine 
Bürgersprechstunde an. Die nächste Sprechstunde findet statt 
am 

Dienstag, 28. November 2023 
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. 

Nächster Termin ist am 12. Dezember 2023. 
  
Zur besseren Planung bitten wir um vorherige telefonische An-
meldung unter Tel. 07672-48190 oder per E-Mail unter 
rathaus@hoechenschwand.de. 

Bitte nennen Sie uns dabei auch das Thema Ihres Gesprächs-
wunsches, damit wir das Gespräch vorbereiten und Ihre Fra-
gen klären können. 

Auch außerhalb der festgelegten Bürgersprechstunden be-
steht die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Wenden 
Sie sich hierzu bitte ebenfalls an die oben genannten Kontakt-
daten. Vielen Dank. 

b.  Beschluss über Änderung der Abwasserbeseitigungs-
satzung   
Aufgrund der beschlossenen Gebührenanpassung muss die 
Abwassersatzung der Gemeinde angepasst werden. Der Ge-
meinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
  
Der Gemeinderat beschließt die vorgestellte Änderung der 
Abwassersatzung in § 42. 
    
Bekanntgaben, Verschiedenes    
Bürgermeister Stiegeler gab bekannt, dass die Umwand-
lung der bisherigen Regelgruppe im Kindergarten in eine 
VÖ-Gruppe bereits genehmigt wurde und die entsprechende 
Betriebserlaubnis der KVJS vorliegt. Derzeit sind die Plätze in 
der Kita wieder zu 100 % belegt. 
  
Aufgrund der Zustimmung des privaten Eigentümers konnte 
die Gemeinde gegenüber dem Kindergarten Parkplätze für 
das Personal anlegen. Hierfür bedankte sich der Vorsitzende, 
da sich so die Situation insbesondere im Hol- und Bringver-
kehr entspannt. Gemeinderat Rombach bat darum, die Eltern 
auf den Bus hinzuweisen, der über den Berg fährt.   
  
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat    
Gemeinderat Oliver Rombach erinnerte an den Beschluss, 
dass am DFB-Feld an der Schule ein Basketballfeld mit Kör-
ben eingerichtet wird, dies ist noch nicht erfolgt. Bürgermeis-
ter Stiegeler informierte, dass das Feld im Frühjahr insgesamt 
wieder hergerichtet werden soll und in diesem Zug das Bas-
ketballfeld installiert wird. 
 
 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Volkstrauertag 2023   
Am Sonntag, 19. November 2023, ist Volkstrauertag. Auch in 
unserer Gemeinde soll der Opfer von Krieg, Gewalt und Terror 
gedacht werden. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich zu die-
sem Anlass nach dem Hauptgottesdienst in der katholischen 
Kirche um ca. 11.15 Uhr am Ehrenmal am Kurhausplatz zu ver-
sammeln. Die Trachtenkapelle Höchenschwand wird Gedenk-
worte und Kranzniederlegung musikalisch umrahmen. 
 
 
Familienbesucher/innen auf  
ehrenamtlicher Basis gesucht   
Das Landratsamt Waldshut bietet im Rahmen der Kooperation 
„Frühe Hilfen“ Familienbesuche für Familien mit Neugebore-
nen an. Gerne möchte die Gemeinde Höchenschwand diese 
Besuche ebenfalls einführen und somit Willkommensbesuche 
organisieren, welche einen sehr hohen Informationsgehalt für 
die neuen Eltern darstellen. 

Hierfür sucht die Gemeinde zusammen mit dem Landratsamt 
freiwillige (ehrenamtlich tätige) Menschen, die neben dem 
Willkommensgeschenk des Bürgermeisters eben auch die 
wichtigen Informationen überbringen. 
Familienbesuch – was ist das? Es handelt sich um ein frei-
williges und kostenfreies Angebot der Gemeinde in Ko-
operation mit den Frühen Hilfen des Landkreis Waldshut. 
Als geschulte Familienbesucher/innen begrüßen Sie das Neu-
geborene mit einem kleinen Willkommensgeschenk und in-
formieren Mütter und Väter über die Angebote für Familien in 
der Gemeinde und im Landkreis Waldshut. Die ehrenamtliche 
Tätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. 
Die Schulung zur Familienbesucherin besteht aus zwei Teilen 
und wird von der Koordinationsstelle Frühe Hilfen des Land-
kreises durchgeführt. 
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Pflegestützpunkt – Informa-
tionen und individuelle Be-
ratung rund um das Thema 
Pflege 

Außensprechstunde im Haus des Gastes:   
Donnerstag, den 26. Oktober 2023 von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 
  
Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung stattfin-
den  
Die zuständige Beraterin ist Frau S. Schlageter 
  
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder per 
E-Mail: simone.schlageter@landkreis-waldshut.de 
  
 
Einladung zum Seniorennachmittag  
Liebe Seniorinnen und Senioren,   
Sie sind herzlich eingeladen zum Seniorennachmittag am Mitt-
woch, 06. Dezember 2023 um 15:00 Uhr im Haus des Gastes 
Höchenschwand. Zusammen mit dem Seniorenwerk lädt die 
Gemeinde herzlich bei Kaffee und Kuchen sowie Getränken 
zu einem gemütlichen Nachmittag ein. Frau Schlageter vom 
Landratsamt Waldshut wird die Leistungen des Pflegestütz-
punkts vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Für 
eine musikalische Umrahmung ist gesorgt. 
  
Ich freue mich auf Sie! 
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
 
 

LANDRATSAMT WALDSHUT

Neu auf der Landkreis-Homepage:  
das Mitfahrangebot 
Autofahren wird nachhaltiger, wenn mehrere Personen 
mitfahren. Angebote für Mitfahrgelegenheiten kann man 
nun auch auf der Homepage des Landkreises finden.    
Der Landkreis Waldshut stellt ab sofort durch die Kooperation 
mit dem Anbieter fahrgemeinschaft.de ein Mitfahrportal auf 
seiner Homepage zur Verfügung. Zu finden ist das neue An-
gebot unter der Rubrik „Leben und Arbeiten, Mobilität“. Damit 
steht ein weiterer Baustein der nachhaltigen Mobilität ergän-
zend zu CarSharing und dem öffentlichen Nahverkehr zur Ver-
fügung. Um das Portal nutzen zu können, braucht es lediglich 
eine einfache Registrierung. Dies gilt sowohl für Anbieter von 
Fahrten als auch für Mitfahrgäste. Das Portal kann sowohl für 
regionale Fahrten innerhalb des Landkreises als auch über-
regional und grenzüberschreitenden z.B. auch in die Schweiz 
verwendet werden. Die Plattform ist grundsätzlich kostenfrei 
– der Preis für die Fahrt wird zwischen Fahrer und Mitfahrer in-
dividuell abgestimmt. 
Landrat Dr. Martin Kistler freut sich: „Das Mitfahrportal ist eine 
gute Sache und ein weiteres Angebot dafür, nachhaltig und 
mobil zu sein. Ich hoffe, dass diese neue Möglichkeit rege ge-
nutzt wird.“ 
 
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Konzerte und Sonderveranstaltungen der 
Tourist-Info Höchenschwand im November  
Mittwoch, 15. November 2023  
10:30   Wanderung zur Domstadt St. Blasien Heute laufen Sie 
mit dem Wanderführer in die Domstadt St. Blasien - mit Ein-

kehr (Dom kann besucht werden). Treffpunkt ist am Haus des 
Gastes, Anmeldung bis Dienstag, 16:30 Uhr in der Tourist-Info“ 
Samstag, 18. November 2023  
20:00   Viera Blech Im Haus des Gastes Vorverkauf bei der Tou-
rist-Info 
Dienstag, 21. November 2023   
19:00   Laternen-Wanderung Gemütliche Abendwanderung 
mit dem Wanderführer rund um das „Dorf am Himmel“. Der 
Treffpunkt ist am Haus des Gastes, Anmeldung bis 12:00 Uhr 
in der Tourist-Info 
Mittwoch, 22. November 2023  
10:30   Wanderung rund um Höchenschwand  Wanderung 
durch Wald & Wiesen rund um Höchenschwand, Treffpunkt ist 
am Haus des Gastes. Anmeldung bis Dienstag, 16:30 Uhr 
Samstag, 25. November 2023    
14:00 Schwarzwälder-Speckwanderung „ Gehen Sie mit 
unserem Wanderführer auf Tour mit Speckessen im Wirtshaus. 
Die Wanderung kostet 7 €. Anmeldung bis Freitag, 16:30 Uhr 
in der Tourist-Info“ 
Montag, 27. November 2023  
16:00   Kasperle Theater Die Freiburger Puppenbühne be-
sucht mit ihrem Kasperletheater „Kasper und der Weihnachts-
mann“ das Haus des Gastes in Höchenschwand. Für alle Kinder 
ab 4 Jahren, Eintritt: 4 € pro Person. 
Dienstag, 28. November 2023   
19:00   Laternenwanderung Gemütliche Abendwanderung mit 
dem Wanderführer rund um das „Dorf am Himmel“. Der Treff-
punkt ist am Haus des Gastes, Anmeldung bis 12:00 Uhr in der 
Tourist-Info 
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Einladung zur ersten Hšchenschwander  

Advents-Garasch 
Genie§t einen schšnen Adventssonntag mit: 

 
Speisen & GetrŠnken 

Musikalischer Untermalung 
Verkauf von Adventsgestecken & Selbstgemachtem 

 
 

Jeder ist Willkommen! 
 
 

03. Dezember ab 13:00Uhr bis ca. 20:00Uhr 

AM RATHAUS H…CHENSCHWAND 

 
 
Voranzeige 
Die klingende Bergweihnacht in Höchen-
schwand 
Die volkstümliche Weihnachtsrevue   
Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die gro-
ßen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr 
sind mit dabei: Patrick Lindner, Bata Illic, Nadin Meypo, Al-
exandra Hofmann und Geri der Klostertaler. 
  
Location: Haus des Gastes Höchenschwand 
Datum: 30.12.2023 
Uhrzeit: 14.00 Uhr 
Vorverkauf: www.schlagershop24.com, 
 Telefon 07223 953 44 66  
Tourist-Information Höchenschwand, BZ-Kartenservice und 
alle bekannten Vorverkaufsstellen 

Viera Blech am 18. November  
um 20:00 Uhr in Höchenschwand 
Viera Blech hat sich in den vergangenen Jahren durch etli-
che Auftritte in ganz Europa einen Namen gemacht, wie beim 
„Woodstock der Blasmusik“ und mit eigenen Hits wie „Von 
Freund zu Freund und „Augenblicke“. 
Das Erfolgsrezept dieser Vollblutmusiker ist die Stilsicherheit 
in allen Genres, atemberaubende Soli, Virtuosität und ihre Viel-
seitigkeit. Hinzu kommt eine ordentliche Portion Humor und 
ein hoher Spaß- und Unterhaltungsfaktor. Überzeugen Sie sich 
selbst - diese Formation MUSS man live erlebt haben! 

Tickets sind in der Tourist-Information Höchenschwand erhält-
lich. 
  

 

Erste Höchenschwander „Advents-Ga-
rasch“    
Acht Höchenschwander Vereine veranstalten am Sonntag, 
03. Dezember 2023 von 13 bis ca. 20 Uhr die ertse Höchen-
schwander Advents-Garasch, einen gemütlichen Hock bei den 
Garagen am Rathaus.  

Von Raclette-Brot über Bratwürste, Hot Dogs und Waffeln, 
Crepes und Kuchen bis hin zum Glühwein, Kaffee, Punsch und 
weiteren alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken 
wird für das leibliche Wohl gesorgt.  
  
Falls es noch weitere Interessenten gibt - es kann noch eine 
begrenzte Anzahl von Verkaufsständen für Selbstgenähtes, 
Selbstgebasteltes oder ähnliches zur Verfügung gestellt wer-
den. Bei Interesse bitte einfach (schnellstmöglich) an die Tou-
rist-Information unter Tel. 07672-4848-0 wenden.  
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Der Terminkalender für 2024 ist prall ge-
füllt 
„2023 war ein positives Jahr“ begrüßte Bürgermeister Stiege-
ler am Donnerstag, den 19. Oktober im Haus des Gastes die 
Vereinsvorsitzenden, Leiter Martin Zumkeller und Lisa Böhler 
Auszubildene der Tourist-Information Höchenschwand.
Bürgermeister Stiegeler blickte auf zahlreiche und neue Veran-
staltungen zurück.
Ein großes Dankeschön galt der Zusammenarbeit mit den Ver-
einen. 
Beim Besprechen der Termine ging Martin Zumkeller auf die 
jeweiligen Wochen ein.
Neben zahlreichen Hauptversammlungen, Sonntagskonzerten 
stehen im kommenden Jahr 2024 z.B. der Dorfflohmarkt und 
die Ladies Night im März, Theaterabende im April, Sommerfest 
im Juni und das Anna Fest im Juli auf dem Programm. 
Kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf der Höchen-
schwand Homepage. 
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges 2024!  
 
 
Hygienebehälter in Herrentoiletten   
Hygienebehälter in Damentoiletten sind 
selbstverständlich und sollten aber auch in 
Herrentoiletten nicht fehlen. 
Harninkontinenz beeinträchtigt die Teil-
nahme am sozialen Leben und damit die 
Lebensqualität der Betroffenen. 
Männer mit Harninkontinenz tragen Vorla-
gen, die sie unterschiedlich oft wechseln 
müssen. Ohne entsprechende Behälter ist eine diskrete, siche-
re und hygienische Entsorgung der Vorlagen problematisch 

und betroffene Männer trauen sich deshalb nicht mehr fort zu 
gehen. 
  
Deshalb gibt es nun auch im Haus des Gastes in der Herrento-
ilette eine Kabine, die einen Hygienebehälter enthält, ebenso 
die Behindertentoilette. Die Toiletten sind mit diesem Aufkle-
ber gekennzeichnet 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael   
Kirchstraße 1 
79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-534 
Fax: 07672-924832 
Mail: Stmichael@se-stblasien.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:30 Uhr bis 11:30 
Uhr 
  
Freitag, 17.11. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmer-

zensmutter Maria 
Samstag, 18.11.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 
Sonntag, 19.11. 
10:30 Uhr  Volkstrauertag – Eucharistiefeier mit den Kom-

munionkindern
Mittwoch, 22.11. 
16:30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Josef in Strittberg 
Freitag, 24.11. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmer-

zensmutter Maria als Krankengottesdienst mit 
Krankensegnung 

Samstag, 25.11. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 
Sonntag, 26.11. 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 
Freitag, 1.12. 
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmer-

zensmutter Maria; anschl. eucharistische An-
betung und Andacht zum Schutz und zur Be-
wahrung des Lebens 

Samstag, 2.12. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 
Sonntag, 3.12. 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern; 
 unter Mitwirkung des Kirchenchores 
  
Bücherei St. Michael im Kath. Gemeindezentrum geöffnet: 
Montag und Donnerstag von 16 – 18 Uhr 
  
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch 
  
  
Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706   
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 
   
  
Wochenspruch:   Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi. 
 (2. Kor. 5, 10a)) 
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Gottesdienste:  
Sonntag, 19.11.2023 
10:30 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 26.11.2023 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken 
  
Sonntag, 03.12.2023 
10:30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 
  
Veranstaltungen: 
Mittwoch, 15.11.2023 
19:30 Uhr Abendgebet- Sing & Pray in der Kirche 
 Wir hören dabei auf Worte der Bibel, beten und 

singen. 
  
Freitag, 17.11.2023 
06:45 Uhr Morgengebet im Gemeindehaus 
  
Mittwoch, 22.11.2023 
14:30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindesaal der 

Christuskirche St. Blasien 
  
Freitag, 24.11.2023 
06:45 Uhr Morgengebet im Gemeindehaus 
  
Mittwoch, 29.11.2023 
19:30 Uhr Abendgebet- Sing & Pray in der Kirche 
 Wir hören dabei auf Worte der Bibel, beten und 

singen. 
 
 

AUS DEN VEREINEN

Nachbarschaftshilfe Höchenschwand e.V. 
„Gemeinsam schmeckt es besser“     
 „Gedächtnistraining“   
Weitere Termine für unsere geselligen Treffen 
    
Restaurant da Vinci, Höchenschwand  
Achtung:  um einen Tag verlegt auf 
Donnerstag, 16. Novemberer 2023, 12.00 Uhr 
Mittagsmenü zu 16,50 €/Person 
  
Hotel Apenblick, Höchenschwand 
Mittwoch, 22. November 2023, 12.00 Uhr 
Mittagsmenü zu 16,50 €/Person 
  
Gedächtnistraining mit Frau Gisela Satzer 
im Haus des Gastes in Höchenschwand 
Samstag, 02. Dezember 2023, 10.00 – 11.30 Uh 
  
Landgasthof Rössle, Tiefenhäusern 
Dienstag, 28. November 2023, 12.00 Uhr 
Mittagsmenü zu 16,50 €/Person 
  
Restaurant-Pension Linde, Höchenschwand  
Dienstag, 05. Dezember 2023, 9.00 Uhr 
Frühstücksbuffet zu 9,50 €/Person   
  
Verbindliche Anmeldungen bitte an 
Tel. 07672/480 93 96 - Anni Vogelbacher 
Fahrdienste sind gerne möglich 

Nachruf   
Tief erschüttert nehmen wir Abschied von 
unserem 
  

Ehrenpräsidenten  
Kurt Kürner 

  
Kurt ist Anfang der 80er Mitglied des SV Höchenschwand 
geworden. 
Nach seiner Zeit als Spieler engagierte sich Kurt mit vol-
lem Einsatz für seinen SV. Anfangs als Schriftführer wur-
de Kurt später stellvertretender Vorstand. In diesen acht 
Jahren wurde der Neubau des Hartplatzes sowie der 
Bau der Flutlichtanlage realisiert. Mitte der 80er wurde 
dann das Vereinsheim am Hartplatz errichtet. 
Die Wahl zum 1. Vorstand erfolgte 1990. Er bekleidete 
dieses Amt für 10 Jahre. In dieser Phase widmete er un-
zählige Stunden dem Großprojekt „Neubau Rasenplatz 
im Natursportzentrum“. Mit Mut und Entschlossenheit 
stand Kurt dem SV auch in herausfordernden Zeiten zur 
Seite und hat den Verein weiter vorangebracht. 
2010 hat sich Kurt erneut für die Aufgabe des ersten 
Vorsitzenden bereit erklärt und dieses Amt weitere vier 
Jahre innegehabt. 
  
In 23 Jahren ehrenamtlicher Vorstandstätigkeit hat Kurt 
dem SV Höchenschwand seine Handschrift verliehen 
und den Verein maßgeblich geprägt. Dank seines En-
gagements haben wir heute einen gesunden und für die 
Zukunft gut aufgestellten Verein. 
  
Wir sind dir in tiefer Dankbarkeit verbunden. 
In Gedanken und Gesprächen wirst du immer bei uns 
sein. 
Allen seinen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitge-
fühl. 
  
SV Höchenschwand e. V. 
Förderverein SV Höchenschwand e. V. 
  
Die Vorstandschaft mit allen seinen Vereinsmitgliedern 

Sportverein Höchenschwand

Der SV Höchenschwand nimmt Abschied von 
  

Werner Gilio 
  

Werner wurde 1989 Mitglied und war bis zuletzt 
ein Teil des SV Höchenschwand. 

  
Mit großem Dank werden wir Werner in unseren 

Gedanken behalten. 

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und den 
Angehörigen. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Liebe Fans und Freunde des SV Höchenschwand,   
nachfolgend die Spieltermine der letzten Spiele im Jahr 2023. 
Wie immer würden wir uns sehr über Euer Kommen und Eure 
Unterstützung freuen! 
  
SG1 Herren – Kreisliga A 
So 19.11.2023  SG 1 : FC Hochrhein 
15:00 / St.Blasien 
  
Sa 25.11.2023  FC Tiengen : SG 1 
16:00 / Tiengen 
  
Sa 02.12.2023  SV Unteralpfen : SG 1 
16:00 / Unteralpfen 
  
SG2 Herren – Kreisliga C 
-Winterpause- 
  
A-Jugend – Bezirksliga 
Sa 18.11.2023  SG St.Blasien-Höchenschwand-Häusern : 
SG Bonndorf 
15:30 / Häusern  
  
B-Jugend – Kreisliga A 
Sa 18.11.2023  SG Wutachtal : SG Höchenschwand-Häu-
sern-St.Blasien 
16:00 / Eggingen 
  
C-Jugend – Kreisklasse 
-Winterpause- 
  
C2-Jugend – Kleinfeldklasse (9er) 
-Winterpause- 
  
D-Jugend – Kreisklasse 
Sa 18.11.2023  SG Hotzenwald 2 : 
SG Höchenschwand-Häusern 
14:00 / Herrischried 
  
E-Jugend – Kreisturnier 
-Winterpause- 
  
E2-Jugend – Kreisturnier 
-Winterpause- 
  
Kurzfristige Änderungen bei den Spielen sind jederzeit mög-
lich. 
Der aktuelle Stand kann auf unserer Homepage abgerufen 
werden: 
www.sv-hoechenschwand.de/kalender 
  
Fanshop 
Für Fans und Freunde des SV Höchenschwand bietet unser 
Fanshop die Möglichkeit Flagge zu zeigen. Folgender Link 
führt euch zum Shop mit den Vereins-Artikeln: 
www.sv-höchenschwand.fan12.de  
 
 
Tennisclub Höchenschwand
Nikolaus-Turnier in der Tennishalle Höchenschwand   
Am Sonntag, den 10. Dezember 2023 organisiert der Tenni-
sclub Höchenschwand das beliebte Nikolausturnier in der Ten-
nishalle Höchenschwand. Treffpunkt ist um 13 Uhr und Start in 
die erste Runde ist um 13.30 Uhr, Ende wird voraussichtlich 
gegen 17.30 Uhr sein. 
Auf Anmeldungen freuen sich Waltraud Bethge und Moni 
Staib, Tel. 07755/8308 oder monika.staib@web.de. 
Der Anmeldeschluss ist am Montag 04. Dezember, Startgeld 
für Erwachsene 6 Euro. 

Getränke, Kaffee und leckeren Kuchen gibt es natürlich auch 
für Zuschauer. Die Siegerehrung mit schönen Preisen und ein 
gemütlicher Abschlusshock finden direkt im Anschluss an die 
Spiele statt. Wir freuen uns auf euch! 

SPD-Ortsverein Höchenschwand 
Nachruf 

Nichts kommt von selbst. 
Und nur wenig ist von Dauer... 

(Willy Brandt) 
Wir trauern um unseren langjährigen Weggefährten und 
Freund 

Kurt Kürner 
Über 40 Jahre hielt Kurt der SPD die Treue. In seiner 
15jährigen Gemeinderatsmitgliedschaft hat er sich mit 
großem Engagement und Sachverstand für die Men-
schen in unserer Gemeinde und darüber hinaus einge-
setzt. 
Wir behalten ihn dankbar in Erinnerung.  
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

SPD-Ortsverein  SPD-Kreisverband 
Hermann Querndt Dr. Peter Schallmayer 

„Bergfäscht“ der Guggenmusik  
Schorebord-Krächzer 
Die Guggenmusik Schorebord-Krächzer veranstaltet am 25. 
November 2023 ihr traditionelles Guggenmusiktreffen, das 
Bergfäscht, in der Mehrzweckhalle Attlisberg. 
Einlass ab 20.00 Uhr. 
Wie jedes Jahr gibt es erstklassigen Guggensound, dieses 
Jahr mit den Chaibeloch Lärtschi Schönenberg, der Gugge-
müsig Gässlifätzer aus Ebringen, den Oberwihler Hexegugger 
und den Gupfe-Fläxer aus Bannholz. Zwischen den Guggen-
musiken sorgt DJ No feat. Quack für gute Stimmung. Der Ein-
lass ist ab 16 Jahren und kostet 7 €. 
Also schaut vorbei und erlebt einen unvergesslichen Abend 
mit den 
Schorebord-Krächzern und vielen weiteren Gästen! 
Wir freuen uns auf euer Kommen 
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Gemeinschaftsschule und der beruflichen Schulen vermittelt.  
Es soll aber auch Zeit für Rückfragen der Eltern an die Vertreter 
der einzelnen Schularten gegeben sein.  
Wir freuen uns, Sie zu diesem gemeinsamen Informations-
abend begrüßen zu dürfen.  
Susanne Schwer
Schulleiterin 

 
Einladung zur Infoveranstaltung  
Aufbaugymnasium  
Der Weg zum Abitur führt für viele Schülerinnen und Schüler 
heute über einen mittleren Abschluss. Deshalb hat das Kolleg 
St. Blasien für diese Nachfrage sein pädagogisches Angebot 
durch ein dreijähriges Aufbaugymnasium erfolgreich erwei-
tert. Das Aufbaugymnasium bietet Schülerinnen und Schülern 
mit mittlerem Bildungsabschluss (auch mit nur einer Fremd-
sprache) die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren ihren 
Bildungsweg bis zum allgemeinbildenden Abiturabschluss 
fortzusetzen. Die Schulleitung des Kollegs lädt interessierte 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern zu einer Informati-
onsveranstaltung mit Kollegsführung am Freitag, den 1. De-
zember 2023, um 19:00 Uhr in den Habsburger Saal des Kol-
legs herzlich ein.   
 
  
Kino und Kultur St. Blasien e.V. 
Der Verein Kino und Kultur St. Blasien präsentiert am Freitag, 
den 17.11. und am Sonntag, den 19.11. jeweils um 19:30h 
die Romanverfilmung des Bestsellers von Joachim Meyerhoff 

Wann wird es endlich so wie es nie war 
mit Laura Tonke, Devid Striesow, Axel Milberg u.a. 
  
FSK ab 12 Jahre, 116 Minuten 
  
Weitere Informationen zu unserem Programm finden sie auf 
unserer Webseite www.kinokultur.info
  
Sie finden uns nun auch auf Instagram: kino_kulturstblasien 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Jahresversammlung Schwarzwaldverein 
Ortsgruppe Häusern e.V. 
Der Schwarzwaldverein Häusern e.V. lädt am Samstag, 18. No-
vember 2023, um 19 Uhr zur 59. Jahresversammlung im Hotel 
Albtalblick in Häusern ein. Auf der Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Tätigkeitsberichte von Vorstand, Fachwarten, 
Kassenwart, Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstands. 
Zudem gibt es Ehrungen. Alle Mitglieder, Förderer und Freun-
de sind herzlich eingeladen. 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Webseite
 www.schwarzwaldverein-haeusern.de  
 
 
Fürstabt-Gerbert-Schule St. Blasien
Einladung zum Informationsabend „Weiterführende 
Schulen“ 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüle-
rinnen und Schüler der 4. Klassen, 
in wenigen Monaten treffen Sie die Entscheidung, welche 
Schule Ihr Kind nach der Grundschulzeit besuchen wird. 
Gerne möchten wir Sie in Ihrer Entscheidungsfindung unter-
stützen und laden Sie daher zu einem Informationsabend über 
die verschiedenen weiterführenden Schulen ein. 

Dieser Abend findet am 
Donnerstag, 16. November, um 19:30 Uhr 
in der Aula der Grundschule der Fürstabt-Gerbert-Schule 
(Todtmooserstraße 25) St. Blasien statt.  

An diesem Abend werden Sie zunächst über das Verfahren 
der Grundschulempfehlung informiert. Im Anschluss daran 
werden Ihnen die Arbeitsweisen und Anforderungsprofile der 
weiterführenden Schularten sowie Informationen über weiter-
führende Bildungsgänge in Baden-Württemberg durch Vertre-
ter der Werkrealschule, der Realschule, des Gymnasiums, der 

des 
redaktionellen Teils
ENDE 



Wir suchen dich!
Die Lädele Weilheim e.G. ist im OT Weilheim der Nahversorger mit angeschlossener 
Post-Filiale. Unser Frischesortiment umfasst Brot- und Backwaren, Wurst- und 
Käseprodukte, Fleisch und Gemüse sowie das komplette haltbare Sortiment eines 
Lebensmitteldiscounters.

Wir suchen engagierte Mitarbeiter für unseren gepflegten Laden, die sich in ein 
motiviertes Team einarbeiten wollen.

Zum 01.12.2023 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Verkäufer/in m/w/d Vollzeit oder nach Vereinbarung
Ihr Aufgabengebiet:
• Bedienung der Frischetheke
• Warenannahme und Präsentation
• Bedienung der Postkunden
• Kassentätigkeit

Ihr Profil:
•  Abgeschl. Ausbildung Handel/Einzelhandel, auch gerne engagierte Quereinsteiger
• Schnelle Auffassungsgabe, Initiative, Kreativität
• Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme
• Belastbar, flexibel, teamfähig

Wir bieten eine sichere Anstellung mit flexiblen Arbeitszeiten. Wenn Sie an dieser 
interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, dann rufen Sie 
uns an (Tel.: 07741 2528) oder senden Sie uns direkt Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf an hallo@laedele-weilheim.de oder auf dem Postwege an 
Lädele Weilheim e.G., Dietlinger Straße 6, 79809 Weilheim

Wir suchen
per sofort oder nach Vereinbarung innerhalb der nächsten 3 Monate

Koch/Köchin
mit Erfahrung bei sehr guter Bezahlung.

Im familiären Betrieb, 2-Zi.-Wohnung wäre verfügbar.

Wir würden uns sehr gerne über eine Bewerbung freuen, die gerne 
schriftlich oder telefonisch erfolgen kann.

Parkhotel Waldlust
in Häusern

Tel. 07672-480390 o. 0173-5183524

Moderne Wohnung - auf der Couch die Alpen genießen
Von der Couch auf Eiger, Mönch und Jungfrau blicken?

Moderne, helle, 150 m²-Wohnung in Strittberg (Gemeinde 
Höchenschwand) mit Alpensicht zu vermieten. 5 Zimmer, Balkon, 
überdachte Terrasse, Gartenanteil, moderne Küche mit Kochinsel, 

Badezimmer mit Badewanne und großer Dusche, separates 
Gäste-WC, Waschkeller/Trockenraum, Keller, 2 Stellplätze, Garage 

auf Wunsch. 1.350,- € pro Monat WARM-Miete (incl. Heizung, 
Wasser, Strom) (entspricht ca. 6,50 EUR/qm Kaltmiete). 

Besichtigung jederzeit möglich.
Kontakt: Claudia.si@web.de

www.primo-stockach.de
anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Unseren Musterkatalog auf 

www.primo-stockach.de anschauen.

Wer viel bucht, spart 
zusätzlich 5% bis 10%

Grüßen Sie auch Ihre Kunden und 
Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. 

Machen Sie von unseren günstigen 
Kombinationsangeboten Gebrauch! 

Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben 
frei nach Ihren Wünschen kombinieren, 

nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt
5 Ausgaben: 10 % Rabatt

KOMBINIEREN 

SIE NACH 

HERZENSLUST

Mit den Primo-Heimatblättern
können Sie Ihren Weihnachtsgruß 
an all Ihre Kunden schicken. 

Setzen Sie unsere Heimatblätter wie 
ein Puzzle zusammen oder nutzen 
Sie unsere Primo-Kombinationen. 

Gerne beraten wir Sie  telefonisch 
oder werfen Sie einen Blick in 
unsere aktuellen Mediadaten unter 
www.primo-heimatblatt.de.



S’ 
immer 
dabei!

Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Erstmalig findet am 18.11. & 19.11.2023 
von 10.00 bis 15.00 Uhr  
ein Reisig-Verkauf statt.

Angeboten wird Nordmanntannen-Reisig  
gebunden oder einzelne Dekozweige  

auch von großen Bäumen

Individuelle Zweige von Nobilistanne,  
Zypresse und Kiefer

Kleine Zweige für Balkonkästen  
oder Adventskränze

Unser diesjähriger „Weihnachtsbaum-Verkauf“ 
beginnt am 08.12.2023 

in 79809 Weilheim-Oberbierbronnen

Am 16./17.12. mit Bratwurst und Glühwein
Am 16.12. ab 15 Uhr mit Männerchor/Bannholz

in 79761 Tiengen, Badstraße (Nähe Lidl)

CHRISTbaum BAUER
Inh. Monika Bauer, Tel. 07755/1058

www.christbaum-bauer.de

Wir laden zum vorweihnachtlichen Treffen ein: 
Selbsthilfegruppe FAS(D)zinierende Kinder für Angehörige und 
ihre Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom.

•   Am 24. Nov. 2023 ab 16 Uhr im Familienzentrum Lauchringen 
   Bertold-Schmidt-Platz 7, 79787 Lauchringen

Bitte meldet euch unter der angegebenen E-Mail-Adresse an.
    Shg.fasd-wt@web.de 

FLOHMARKT  
WEGEN HAUSHALTSAUFLÖSUNG

Freitag, 17.11.2023 | Freitag, 24.11.2023 | Samstag, 25.11.2023 
jeweils von 12.00 – 16.00 Uhr

Waldshuter Straße 11 in Höchenschwand

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



ANZEIGEN
Kalkulator

Leerer PC? Hilfe gesucht?
Sie brauchen Unterstützung? So einfach können Sie 
Ihre Stellenanzeige buchen. Anzeigenformat sowie 
Verbreitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigen-
preis wird direkt online berechnet. Alle Ausgaben, 
Nachbarorte und Kombinationsmöglichkeiten 
werden sofort angezeigt. 

www.primo-stockach.de

EINFACH
ONLINE 
BUCHEN



Wir entwickeln und bauen seit über 100 Jahren Schneepflüge, Schneefräsen und Kehrblasgeräte (für Flughäfen). 
Unsere Kunden erhalten von uns Schneeräumgeräte genau nach ihren Bedürfnissen und Anforderungen.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams am Standort Grafenhausen im Schwarzwald

Technisch versierte Mitarbeiter (m/w/d)
für die Bereiche Montage und Service

Interesse geweckt? Mehr über unsere Produkte und offene Stellen erfahren Sie unter www.overaasen.no 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Eckert unter der Nummer 07748/9299798 zur Verfügung. Bewerbungen senden Sie bitte 
an die Øveraasen Deutschland GmbH, Gewerbestr. 26, 79865 Grafenhausen oder per Mail an info@overaasen.de 

Betreute Seniorenresidenz
2 Zi., 55 m2, „Am Bilgergarten”, Poststr.1, 79761 Waldshut 

ab sofort zu vermieten. Tel. 07751-6576





Wenn du dir das vorstellen kannst, ruf an oder komm direkt vorbei

Büche Gebäudereinigung GmbH
z. Hd. Frau Anica Heise  |  Gutachstr. 34a  |  79822 Titisee-Neustadt

a.heise@bueche-gmbh.de  |  Tel. 07651/936970

Wir suchen dich als  

 Reinigungskraft in Eisenbach
      Schluchsee oder St. Blasien m/w/d

Was wir bieten:
- Festanstellung

- übertarifl iche Bezahlung

- optional Firmenfahrzeug

Was wir erwarten:
- Freundlichkeit

- Zuverlässigkeit

- selbstständiges Arbeiten

Häusern
Lager/Hobby und Werkstatträume, evtl. Stellplätze ab sofort 

zu vermieten. 0172-9706074 oder 0179-6916497

Häusern
Suche Putzhilfe für 2 2-Personen-Haushalte in Häusern. 

Tel. 0172-9706074 oder 0179-6916497



Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781 47 44 71 50
Familie Pauluna


